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Rechtssatz

Erklärt eine Partei, die von ihr eingebrachte Berufung "retourzuverlangen" und wird ihr diese über ihren

diesbezüglichen Wunsch ausgefolgt, ist darin eine - auch ausdrückliche - (Hinweis E 28.9.1976, 830/75, VwSlg 9133

A/1976, zu diesem Erfordernis) Zurückziehung des Anbringens zu erblicken.
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